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Die folgenden Paragrafentexte sind dem BBiG (Stand Mai 
2017) entnommen.

„Die Berufsausbildung hat die für die Ausübung einer qualifi-
zierten beruflichen Tätigkeit in einer sich wandelnden Arbeits-
welt notwendigen beruflichen Fertigkeiten, Kenntnisse und 
Fähigkeiten (berufliche Handlungsfähigkeit) in einem geordne-
ten Ausbildungsgang zu vermitteln. Sie hat ferner den Erwerb 
der erforderlichen Berufserfahrungen zu ermöglichen.“ (§  1 
Absatz 3 BBiG)

Beginn und Dauer der Berufsausbildung werden im Berufs
ausbildungsvertrag angegeben (§  11 Absatz  1 BBiG). Das 
Berufsausbildungsverhältnis endet mit Ablauf der Ausbil-
dungszeit oder bei Bestehen der Abschlussprüfung mit der 
Bekanntgabe des Ergebnisses durch den Prüfungsausschuss 
(§ 21 Absatz 1 und 2 BBiG). 

Ausnahmeregelungen:

Anrechnung beruflicher Vorbildung auf die Ausbildungszeit

„Die Landesregierungen können nach Anhörung des Landesaus-
schusses für Berufsbildung durch Rechtsverordnung bestimmen, 
dass der Besuch eines Bildungsganges berufsbildender Schulen 
oder die Berufsausbildung in einer sonstigen Einrichtung ganz 
oder teilweise auf die Ausbildungszeit angerechnet wird. Die 
Ermächtigung kann durch Rechtsverordnung auf oberste Lan-
desbehörden weiter übertragen werden.“ (§ 7 BBiG Absatz 1)

„Die Anrechnung nach Absatz 1 bedarf des gemeinsamen Antrags 
der Auszubildenden und Ausbildenden. Der Antrag ist an die 
zuständige Stelle zu richten. Er kann sich auf Teile des höchstzu-
lässigen Anrechnungszeitraums beschränken.“ (§ 7 Absatz 2 BBiG) 

Abkürzung der Ausbildungszeit, Teilzeitberufsausbildung

„Auf gemeinsamen Antrag der Auszubildenden und Ausbilden-
den hat die zuständige Stelle die Ausbildungszeit zu kürzen, 
wenn zu erwarten ist, dass das Ausbildungsziel in der gekürzten 
Zeit erreicht wird. Bei berechtigtem Interesse kann sich der 
Antrag auch auf die Verkürzung der täglichen oder wöchentli-
chen Ausbildungszeit richten (Teilzeitberufsausbildung).“ (§  8 
Absatz 1 BBiG)

Vorzeitige Zulassung zur Abschlussprüfung in besonderen Fällen

„Auszubildende können nach Anhörung der Ausbildenden und 
der Berufsschule vor Ablauf ihrer Ausbildungszeit zur Abschluss-
prüfung zugelassen werden, wenn ihre Leistungen dies recht-
fertigen.“ (§ 45 Absatz 1 BBiG)

Verlängerung der Ausbildungszeit

„In Ausnahmefällen kann die zuständige Stelle auf Antrag Aus-
zubildender die Ausbildungszeit verlängern, wenn die Verlän-
gerung erforderlich ist, um das Ausbildungsziel zu erreichen. Vor 
der Entscheidung nach Satz 1 sind die Ausbildenden zu hören.“ 
(§ 8 Absatz 2 BBiG)

„Bestehen Auszubildende die Abschlussprüfung nicht, so ver-
längert sich das Berufsausbildungsverhältnis auf ihr Verlangen 
bis zur nächstmöglichen Wiederholungungsprüfung, höchstens 
um ein Jahr.“1 (§ 21 Absatz 3 BBiG)


